
Schulabschlüsse
Wir vergeben folgende Schulabschlüsse:

- den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 (HA 9)
- den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HA 10)
- die Fachoberschulreife (FOR)
- die Fachoberschulreife mit Qualifikation (mit Berechtigung zum Besuch der 

gymnasialen Oberstufe - Einführungsphase) (FORQ-E)
- die Fachoberschulreife mit Qualifikation (mit Berechtigung zum Besuch der 

gymnasialen Oberstufe - Qualifikationsphase) (FORQ-Q)

Abschlussbedingungen:

Abschluss HA 9 HA 10 FOR FOR-Q
E-Kurse 
(Erweiterungskurse)

Für den HA 9 
sind keine E-
Kurse 
erforderlich.

Für den HA 10 
sind keine E-
Kurse 
erforderlich.

mind. 2 E-Kurse 
(mind. 
ausreichend) 

mind. 3 E-Kurse 
(mind. 
befriedigend)

G-Kurse 
(Grundkurse)

alle mind. 
ausreichend

alle mind. 
ausreichend

Grundkurse mind. 
befriedigend

Grundkurs mind. 
gut

WP I (Wahlpflicht) mind. 
ausreichend

mind. 
ausreichend

mind. ausreichend mind. befriedigend

übrige Fächer ausreichend ausreichend 2-mal 
befriedigend, sonst
ausreichend

befriedigend

erlaubte Defizite und 
Ausgleichsregelungen

einmal 
mangelhaft in D
oder M
         UND
einmal 
mangelhaft oder
ungenügend in 
den übrigen 
Fächern

ODER
2-mal 
mangelhaft in 
den übrigen 
Fächern

ODER
einmal 
mangelhaft und 
einmal 
ungenügend in 
den übrigen 
Fächern

einmal 
mangelhaft in 
D, M, AL  oder 
NW
         UND
einmal 
mangelhaft oder
ungenügend in 
den übrigen 
Fächern

     ODER
2-mal 
mangelhaft in 
den übrigen 
Fächern

     ODER
einmal 
mangelhaft und 
einmal 
ungenügend in 
den übrigen 
Fächern

Unterschreitungen 
um eine 
Notenstufe in D, 
E, M oder WP I, 
wenn diese durch 
eine bessere Note 
in einem anderen 
Fach der 
Fächergruppe 
ausgeglichen wird.
          ODER
Unterschreitungen 
um eine 
Notenstufe in 
einem der übrigen 
Fächer, wenn diese
durch eine bessere 
Note in einem 
anderen Fach 
ausgeglichen wird.
Im Bereich der 
übrigen Fächer ist 
eine weitere 
Unterschreitung 
um bis zu zwei 
Notenstufen ohne 
Ausgleich 
möglich.

Unterschreitungen
um eine 
Notenstufe in D, E,
M oder WP I, 
wenn diese durch 
eine bessere Note 
in einem anderen 
Fach ausgeglichen 
wird.
Im Bereich der 
übrigen Fächer 
sind max. 3 
Unterschreitungen 
möglich:
2 x um eine 
Notenstufe und 1x 
um bis zu 2 
Notenstufen, wenn 
diese jeweils durch
eine bessere Note 
in einem anderen 
Fach ausgeglichen 
werden.
Jedes Fach kann 
nur einmal als 
Ausgleich dienen.


